
 

 
 

Sitzungsvorlage Nr. 156/2017 
Sitzung: Gemeinderat 
Anlage(n): 

• Abgrenzungsplan 
• Lageplan (1 x Lageplan DIN 

A3 farbig, nicht maßstabsge-
recht, 1 x Legende DIN A4) 

jeweils in der Fassung vom 
12.12.2017 

• Planungsrechtliche Festset-
zungen 

• Örtliche Bauvorschriften 
• Begründung 
• Umweltbericht mit Be-

standsplan über Biotop- und 
Nutzungsstrukturen 

jeweils in der Fassung vom 
15.11.2017 
 
Nicht übersandt werden folgende Plan-
unterlagen, da diese zur heutigen Sit-
zung nicht geändert wurden:  

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
vom 22.06.2016 (siehe Sitzung 
vom 15.11.2016 Nr. 135/2016) 

• Gutachten zur Nahversorgung 
vom 16.06.2016 (siehe Sitzung 
vom 15.11.2016 Nr. 135/2016) 

• Ergänzung des Gutachtens zur 
Nahversorgung durch Stellung-
nahme des Gutachters vom 
12.09.2016 (siehe Sitzung vom 
15.11.2016 Nr. 135/2016) 

• Ergänzung des Gutachtens zur 
Nahversorgung durch Stellung-
nahme des Gutachters vom 
20.02.2017 (siehe Sitzung vom 
14.03.2017 Nr. 30/2017) 

• Immissionsschutzfachliche Unter-
suchung zu den Schall- und 
Staubimmissionen vom 
06.07.2016 mit Aktualisierung vom 
30.08.2017 (siehe Sitzung vom 
12.09.2017 Nr. 116/2017 und 
116a/2017) 

• Ergänzung der Immissionsschutz-
fachlichen Untersuchung durch ei-
ne Stellungnahme des Gutachters 
vom 23.02.2017 (siehe Sitzung 
vom 14.03.2017 Nr. 30/2017) 

• Untersuchung zum Straßenver-
kehrslärm im Kreuzungsbereich 
B14/Mörikeweg in der Fassung 
vom 18.08.2017 (Sitzung vom 
12.09.2017 Nr. 116/2017 und 
116a/2017) 

 
Auf Wunsch erhalten Sie einzelne oder alle 
Planunterlagen auch per E-Mail. Bei Inte-
resse wenden Sie sich bitte an Frau Jutta 
Fischer j.fischer@eutingen-im-gaeu.de  
 

Sitzung am 12.12.2017  
      
AZ: IV-022.31; 621.41/Fs 
Teilakte: Stuttgarter Straße/010 
Erstellt: 28.11.2017 
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SITZUNGSVORLAGE 
- Öffentlich - 

 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Stuttgarter Straße“ in Eutingen im Gäu 
• Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und Träger öf-

fentlicher Belange aus der 2. Öffentlichen Auslegung 
• Billigung der Planunterlagen  
• Beschluss über die 3. Öffentliche Auslegung 

 
 
 
I. Bisheriges Verfahren: 
Am 22.03.2016 hat der Gemeinderat beschlossen für den im Abgrenzungsplan vom 
22.03.2016 dargestellten Bereich einen Bebauungsplan „Stuttgarter Straße“ im Regelverfah-
ren nach §§ 1 und 2 BauGB aufzustellen. Am 15.06.2016 wurden die Grundstückseigentü-
mer und die Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung frühzeitig am Verfah-
ren beteiligt.  
Aufgrund der Anregungen aus der Informationsveranstaltung und ersten Vorgesprächen mit 
den Behörden und Trägern öffentlicher Belange wurde die Vorentwurfsfassung überarbeitet 
und in der Fassung vom 15.11.2016 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung gebilligt. Dieser 
Vorentwurfsplanung wurde mit Begründung, Umweltbericht, Artenschutzrechtlichem Fach-
beitrag, Immissionsschutzfachlicher Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissionen, 
sowie einer Markt- und Standortanalyse zur Nahversorgung und einer Stellungnahme zur 
Auswirkung der Verkaufsflächengröße in der Zeit vom 25.11.2016 bis einschließlich 
02.01.2017 ausgelegt. Parallel wurden auch die Behörden und Träger öffentlicher Belange 
frühzeitig am Verfahren beteiligt und erhielten die Gelegenheit sich zur Planung zu äußern. 
Aufgrund der Feiertage im Dezember und Januar wurde von verschiedenen Behörden eine 
Fristverlängerung beantragt/eingeräumt.   
 
Für die Aufarbeitung der Stellungnahmen mussten die vorhandenen Gutachten überarbeitet 
und ergänzt werden. Über die während der frühzeitigen Auslegung eingegangenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit, sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange hat der Ge-
meinderat am 14.03.2017 in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Die Entscheidun-
gen führten zu einer Änderung der Planung. An die frühzeitige Beteiligung schloss sich die 
Öffentliche Auslegung der Planunterlagen an. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange 
wurden parallel zur öffentlichen Auslegung erneut am Verfahren beteiligt.  
 
Die Öffentliche Auslegung wurde im Mitteilungsblatt vom 13.04.2017 bekannt gemacht und 
erfolgte vom 24.04.2017 bis einschließlich 24.05.2017.  
 
Während der 1. Öffentlichen Auslegung gingen umfangreiche Stellungnahmen ein.  
Für die Aufarbeitung der Stellungnahmen war eine weitere Untersuchung zum Straßenver-
kehrslärm erforderlich, weshalb der ursprünglich geplante Sitzungstermin Ende Juli nicht 
eingehalten werden konnte. Im Gutachten wurde geprüft, ob der Ausbau der Linksabbiege-
spur und die Verlegung des Mörikewegs und dessen Ausbau eine wesentliche Änderung der 
öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV darstellen und ob ein öffent-
lich-rechtlicher Anspruch auf Schallschutz gemäß der 24. BImSchV besteht. Zwischenzeitlich 
liegt das Gutachten mit Datum vom 18.08.2017 vor und wird Bebauungsplan beigefügt.  
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Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass durch die vorgesehenen Maßnahmen keine we-
sentliche Änderung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 16.BImSchV und ein 
öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Schallschutz nach § 24. BImSchV nicht gegeben ist.  
 
Über die während der 1. öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange  hat der Gemeinderat in öffentlicher 
Sitzung am 12.09.2017 unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander 
und gegeneinander beraten und entscheiden. 
 
Die Entscheidungen führten zu einer Änderung der Planung. Die geänderten Planunterlagen 
wurden in der Zeit vom 25.09.2017 bis einschließlich 25.10.2017 öffentlich ausgelegt.  
 
Über die während der 2. Öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen muss der 
Gemeinderat unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und ge-
geneinander in der heutigen Gemeinderatssitzung beraten und entscheiden.  
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II. Stellungnahmen der Bürger, der Grundstückseigentümer und der Öffentlichkeit im Rahmen der 2. Öffentlichen Auslegung 
(Abwägungsprotokoll): 
 
Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
 

 

 
Abwägungsvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffern  
a) bis d):  
 
Die Anregungen werden zurückgewie-
sen. 
 
Die Abwägung der Stellungnahmen 
die zu einer Zurückweisung der Anre-
gungen führten erfolgt auf den nach-
folgenden Seiten parallel zur konkre-
ten Begründung der einzelnen Anre-
gungen bzw. Bedenken 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Abwägungsvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 1 bzw. 1.1 mit 
den Unterpunkten 1.1.1 und 1.1.2:   
Der Mörikeweg ist derzeit nur geschottert 
und hat eine Breite von 3,50 m. Der Weg 
gilt derzeit als Feldweg. Es gibt keine 
Widmung als Gemeindestraße. Feldwege 
sind nicht geeignet Gewerbebetriebe 
ausreichend zu erschließen.  
Bisher erteilte Baugenehmigungen gin-
gen von einer Erschließung über den 
Uhlandweg oder Tübinger Weg aus und 
haben von dort aus auch eine Zufahrt.  
 
Der Ausbaustandard des Mörikewegs ist 
nicht für die Erschließung eines Gewer-
bebetriebs geeignet. Die bestehende 
Erschließung ist aus Sicht des Gemein-
derats für ein Bauunternehmen nicht aus-
reichend. Aufgabe des Bebauungsplanes 
ist es bestehende städtebauliche Miss-
stände zu beseitigen. Die neue Erschlie-
ßungsstraße dient nicht ausschließlich 
der Anbindung des Bauunternehmens, 
sondern auch der Erschließung des Son-
dergebiets, weshalb der Straßenausbau 
so erfolgen muss, dass sowohl das Son-
dergebiet als auch der bestehende Ge-
werbebetrieb verkehrlich nach heutigen 
Standards, angebunden werden.   
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 1.1.3. 
Auch die Gemeinde ist der Meinung, dass 
sich die Situation vor Ort, aber auch rechtlich 
seit der Ansiedlung des Betriebs im Jahr 
1965/1966 verändert hat und dies zu berück-
sichtigen ist. Dies erfolgt auch durch die ver-
besserte Straßenanbindung über die Stutt-
garter Straße.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 1.1.4: 
Da es sich beim Mörikeweg um einen Feld-
weg handelt (es besteht keine Widmung als 
Gemeindestraße) kann dieser rechtlich von 
jedem als Feldweg genutzt werden. Dass das 
Bauunternehmen den Feldweg für gewerbli-
che Zwecke genutzt hat, bedeutet nicht, dass 
der Gewerbebetrieb im baurechtlichen Sinn 
über den Mörikeweg erschlossen ist.   
  
Stellungnahme zu Ziffer 1.1.5: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 1.1.6: 
Die verkehrliche Erschließung muss nicht nur 
den Bestand berücksichtigen, sondern auch 
davon ausgehen, dass sich Betriebe verän-
dern und eine andere betriebliche Ausrich-
tung andere Anforderungen an die Ver-
kehrserschließung stellen kann. Dies gilt 
auch für eine mögliche Nutzung der Grund-
stücke, wenn das Bauunternehmen aufgege-
ben wird.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 1.1.7:  
Das städtebauliche Einvernehmen wurde von der 
Gemeinde noch nie für eine Zu- und Abfahrt unter 
Einbeziehung des Mörikewegs erteilt.  
In jedem Baugenehmigungsverfahren wird und 
wurde über die Zu- und Abfahrt zum Baugrund-
stück entschieden.  
Mit Aufstellung des Bebauungsplanes verändern 
sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für den 
Gewerbebetrieb und dessen Erschließung.   
 
Stellungnahme zu Ziffer 1.1.8: 
Ob eine Straße ausgebaut bzw. erforderlich ist 
oder nicht richtet sich nach städtebaulichen  und 
verkehrlichen Gesichtspunkten und nicht daran 
wie hoch der Unterhaltungsaufwand ist. Der Un-
terhaltungsaufwand ist kein Abwägungsbelang.  
Die geplante Erschließung über den Stichweg 
„Stuttgarter Straße“ ist städtebaulich für den Ver-
brauchermarkt und für den Gewerbebetrieb erfor-
derlich. Eine beidseitige Erschließung ist wirt-
schaftlich. Aus wirtschaftlichen Gründen wird der 
Uhlandweg nicht noch zusätzlich ausgebaut.  
  
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1.1 mit allen 
Unterpunkten: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die bestehende und künftige Er-
schließung wurde im GR in der Sitzung am 
12.09.2017, Sitzungsvorlagen Nr. 116/2017 S. 5 
bis 21 und Nr. 116a, ausführlich beraten. Die 
jetzigen Anregungen werden zurückgewiesen. 
Es erfolgt keine Änderung der Planung auf-
grund der jetzt nochmals vorgebrachten  Anre-
gungen.    
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 1.2: 
Die projektierte Stichstraße ist sowohl für den 
Einzelhandelsbetrieb, als auch für das beste-
hende Bauunternehmen erforderlich. Die 
Breite der Straße, des Wendehammers und 
des Geh- und Radweges orientiert sich wie 
üblich an der „Richtlinie für die Anlage von 
Stadtstraßen“ und ist nicht willkürlich gewählt.  
 
Die Kosten für die Herstellung der Straßen 
und insbesondere das Erschließungsbei-
tragsrecht sind im Bebauungsplanverfahren 
kein Abwägungsbelang.  
 
Hinweis: 
§ 13 der Erschließungsbeitragssatzung der 
Gemeinde sieht für Sondergebiete für Einzel-
handelsbetriebe einen Artzuschlag vor. Dies 
bedeutet, dass die Sondergebietsfläche einen 
höheren Beitrag entrichten muss, als das im 
Mischgebiet liegende Bauunternehmen. Das 
Anliegen des Einwenders wird daher in der 
Erschließungsbeitragssatzung berücksichtigt.   
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1.2: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Anregungen werden je-
doch entsprechend der Stellungnahme 
der Verwaltung zurückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 1.3 a): 
In § 11 BauGB ist geregelt, dass die Ge-
meinde einen städtebaulichen Vertrag 
schließen kann. Im Gesetz ist jedoch 
nicht geregelt, dass unter bestimmten 
Voraussetzungen ein solcher Vertrag 
geschlossen werden sollte oder muss. Es 
obliegt somit der Gemeinde ob ein städ-
tebaulicher Vertrag geschlossen wird.  
 
Da die Gemeinde, anders als der Ein-
wender, der Auffassung ist, dass die ge-
plante Stichstraße „Stuttgarter Straße“ 
nicht nur für den Einzelhandelsbetrieb, 
sondern auch für das Bauunternehmen 
erforderlich ist, war und ist ein städtebau-
licher Vertrag keine Option.  
 
Unabhängig davon wäre bei einem städ-
tebaulichen Vertrag ggf. zu regeln, dass 
sich sog. Fremdanlieger an der Erschlie-
ßung beteiligen. Schließlich erhält der 
Baubetrieb mit dem Bebauungsplan und 
durch die Erschließung bebaubare Flä-
chen. Der Einwender forderte für seine 
Grundstücke eine 3-geschossige Bau-
weise. Die höhere Nutzung führt zu ei-
nem höheren Beitrag.   
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Fortsetzung Stellungnahme der Verwal-
tung zu Ziffer 1.3 a): 
Da die Gemeinde der Auffassung ist, 
dass sowohl der Bebauungsplan als auch 
die Erschließungsmaßnahme nicht allein 
wegen des Einzelhandelsbetriebs erfor-
derlich sind, sondern vielmehr durch die 
Ansiedlung des Verbrauchermarktes die 
Chance eröffnet wird, den bisherigen 
städtebaulichen Missstand (unzureichen-
de Erschließung des Gewerbebetriebs) 
zu beseitigen, kommt die Gemeinde zum 
Ergebnis, dass nicht allein der Verbrau-
chermarkt die Erschließungsmaßnahme 
verursacht.  
 
Tatsache ist, dass der Geräteunterstand 
und die Schüttgutboxen nicht genehmigt 
sind. Mit Schreiben vom 27.04.2011 teilte 
die Baurechtsbehörde mit, dass sich das 
Baugrundstück im Außenbereich befindet 
und das Bauvorhaben im Außenbereich 
nicht genehmigungsfähig ist. Die Ge-
meinde wurde aufgefordert einen Bebau-
ungsplan aufzustellen um die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Genehmigung 
zu schaffen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Fortsetzung Stellungnahme der Verwal-
tung zu Ziffer 1.3 a): 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1.3 a): 
Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen. Die Anregungen wer-
den jedoch entsprechend der Stel-
lungnahme der Verwaltung zurückge-
wiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
1.3 b): 
Wie bereits erwähnt, vertritt die Gemein-
de die Auffassung, dass die Stichstraße 
nicht ausschließlich für den Einzelhan-
delsbetrieb benötigt wird, sondern der 
seit Jahren bestehende städtebauliche 
Missstand (fehlende oder unzureichende 
Erschließung des Bauunternehmens) 
beseitigt werden kann.  
 
Die Meinung des Einwenders kann von 
der Gemeinde nicht mitgetragen werden. 
Eine private Erschließungsstraße von 
der B14 aus ist für die Gemeinde daher 
keine Option.   
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Fortsetzung der Stellungnahme der 
Verwaltung zu Ziffer 1.3 b): 
Nachbarstreitigkeiten sind immer dann 
vorprogrammiert, wenn mehrere Eigen-
tümer eine private Zufahrtsstraße ge-
meinsam nutzen.  
 
Eine private Anbindung des Verbrau-
chermarktes oder des Bauunternehmens 
an die B14 würde vom Straßenbaulast-
träger nicht mitgetragen werden, weil die  
B14 nicht zum Anbau bestimmt ist.  
Daher ist eine öffentliche Straße zum 
Verbrauchermarkt und dem Bauunter-
nehmen notwendig, die in die B14 ein-
mündet.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Fortsetzung der Stellungnahme der 
Verwaltung zu Ziffer 1.3 b): 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Die Anregung kann von der Gemeinde 
nicht berücksichtigt werden, da die öf-
fentliche Straße erforderlich ist. Somit 
sind Erschließungsbeiträge entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben zu 
entrichten.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1.3 b): 
Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen. Die Anregungen wer-
den jedoch entsprechend der Stel-
lungnahme der Verwaltung zurück-
gewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
1.3 c): 
 
Ein offener Entwässerungsgraben ist 
nicht erforderlich. Ansonsten wäre dieser 
auch vom Amt für Wasserwirtschaft im 
Zuge des wasserrechtlichen Verfahrens 
gefordert worden.  
 
Die Gemeinde betrachtet es als städte-
bauliche Aufgabe den Gewerbebetrieb 
nach heutigen Standards an das öffentli-
che Straßennetz anzubinden und den 
bisherigen städtebaulichen Missstand zu 
beseitigen. Das Grundstück durch einen 
nicht erforderlichen Entwässerungsgra-
ben von der Straße abzuhängen würde 
diesem städtebaulichen Ziel zuwiderlau-
fen und ist daher für die Gemeinde keine 
Option.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1.3 c): 
Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen. Die Anregungen wer-
den jedoch entsprechend der Stel-
lungnahme der Verwaltung zurück-
gewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 1.4: 
Die Gemeinde vertritt die Auffassung, dass der 
Bebauungsplan und die geplante Erschließung 
einer gerichtlichen Überprüfung Stand hält und 
ggf. die notwendigen Flächen enteignet werden 
könnten.  
 
Die Straße ist für den Gewerbebetrieb erforder-
lich. Daher müssen entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben Erschließungsbeiträge bezahlt 
werden.  
Diese werden nach dem Satzungsrecht der Ge-
meinde auf die Fläche für den Verbrauchermarkt 
und den Gewerbebetrieb aufgeteilt. Gemäß Sat-
zung wird für den Verbrauchermarkt ein Artzu-
schlag erhoben, weshalb dieser einen höheren 
Beitragsanteil entrichten muss.  
Damit wird dem Grundsatz der verursacherge-
rechten Belastung Rechnung getragen. Mit dem 
Verlangen einer III-geschossigen Bebauung trägt 
der Einwender zu einer höheren Grundstücksnut-
zung bei. Auch dadurch ist die Beteiligung  des 
Einwenders gerechtfertigt.  
 
Städtebauliche Ziele und deren Umsetzung kön-
nen nicht davon abhängig gemacht werden ob 
und in welchem Umfang Erschließungsbeiträge 
zu entrichten sind. Daher sind diese auch kein 
Abwägungsbelang.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1.4): 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Anregungen werden jedoch 
entsprechend der Stellungnahme der Verwal-
tung zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
2, 2.1 und 2.1.1: 
 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 
1527 und 1527/1 vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvor-
schlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 2.1.2: 
Nachdem die Familie Scherer mehrmals bei Frau Röhm vorstellig wurde 
und ihr gesagt hat, dass alle Pflanzen innerhalb des Sichtfeldes wegen 
der Festsetzung im Bebauungsplan umgehend zu beseitigen sind, war 
Frau Röhm bei der Gemeindeverwaltung und hat nachgefragt ob dies so 
stimmt.  
Die Verwaltung hat Frau Röhm erklärt, dass es sich bei dem Sichtfeld 
um eine straßenrechtliche Vorgabe handelt, die in den Bebauungsplan 
aufgenommen und dort konkretisiert wird. Sichtfelder jedoch auch ohne 
Bebauungsplan allein aufgrund der straßenrechtlichen Vorgaben einzu-
halten sind.  
 
Frau Röhm wurde erklärt, dass die Gemeinde sie nicht sofort nach 
Rechtskraft des Bebauungsplanes auffordern wird alle Pflanzen inner-
halb des Sichtdreiecks zu beseitigen, sondern, dass voraussichtlich mit 
dem Ausbau des Silcherwegs geprüft wird, welche Pflanzen die Sicht 
behindern und dann im Einzelfall entschieden wird ob diese gekürzt oder 
vollständig beseitigt werden müssen.  
Diese Vorgehensweise entspricht auch den Festsetzungen im Bebau-
ungsplan, denn dort ist geregelt, dass innerhalb der Sichtfelder Bepflan-
zungen so zu gestalten sind, dass die Verkehrssicherheit in Bezug auf 
notwendige Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich der Straßen nicht 
beeinträchtigt wird. Dies bedeutet nicht, dass im Sichtfeld keine Pflanzen 
zulässig sind.  
 
Frau Röhm war einsichtig, dass sichtbehindernde Pflanzen selbstver-
ständlich zurückgeschnitten oder beseitigt werden müssen und war 
durchaus bereit zu gegebener Zeit mitzuwirken.  
 
Nachdem die Sichtfelder aufgrund einer erneuten Überprüfung durch 
das Regierungspräsidium zurückgenommen werden konnten, siehe S. 
23 dieser Sitzungsvorlage (Stellungnahme zu Ziffer 2.2 und 2.3) ist das 
private Grundstück deutlich weniger betroffen, so dass eine Umsetzung 
sicherlich im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer möglich ist.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 2.1.2): 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Anregun-
gen werden jedoch entsprechend der Stellungnahme der Verwal-
tung zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu 
Ziffer 2.1.3: 
Ob ein Grundstück als Wohnbau-
grundstück genutzt werden kann oder 
nicht, hängt nicht davon ab, ob der 
Garten durch eine Hecke oder ande-
re Pflanzen abgeschirmt werden 
kann oder ob der Garten einsehbar 
ist.  
 
Selbst wenn innerhalb des Gartens 
nicht überall Gartenhäuser, Schau-
keln, usw. aufgestellt werden könn-
ten, würde dies die Nutzung des 
Grundstücks als Wohnbaugrundstück 
in keiner Weise beeinträchtigen.  
 
In vielen älteren Bebauungsplänen ist 
die Baugrenze weit weniger großzü-
gig gefasst wie im Bebauungsplan 
„Stuttgarter Straße“ und zusätzlich 
noch geregelt, dass außerhalb der 
Baugrenze keine Gartenhäuser usw. 
errichtet werden dürfen. Dies ist hier 
nicht der Fall, so dass auf dem 
Grundstück außerhalb des Sichtfel-
des noch genügend Flächen verblei-
ben.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Fortsetzung der Stellungnahme der 
Verwaltung zu Ziffer 2.1.3: 
Die Verkehrskonzeption wurde be-
reits mehrfach und ausführlich im 
Gemeinderat beraten und themati-
siert. Der Gemeinderat hat sich nach 
Abwägung der unterschiedlichen Be-
lange für die jetzt im Bebauungsplan 
dargestellte Lösung entschieden und 
mit den Fachbehörden abgestimmt.  
 
Mit Ausnahme des Einwenders ka-
men von anderen Bürgern und An-
grenzern auch keine Einwände zur 
jetzigen Erschließungs- und Ver-
kehrskonzeption.  
 
Eine erneute Beratung über die Er-
schließungskonzeption ist nach Auf-
fassung der Gemeindeverwaltung 
nicht erforderlich.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 
2.1.3 mit allen Unterpunkten: 
Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. Die Anre-
gungen werden jedoch entspre-
chend der Stellungnahme der Ver-
waltung zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
2.2 und 2.3:  
Die Anregung ist richtig. Die Versetzung 
der Ortstafel in Richtung Osten auf Höhe 
des Grundstücks Flst. Nr. 271/3 bzw. 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
50 km/h wird nach Fertigstellung des 
Linksabbiegespur und der Querungshilfe 
angestrebt.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch 
ungewiss, ob dem Antrag der Gemeinde 
von Seiten des Straßenbaulastträgers 
und der Verkehrsbehörde zugestimmt 
wird.    
 
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt 
und dem Regierungspräsidium, reicht für 
die Einmündungen Silcherweg, Uhland-
weg und Stichstraße Stuttgarter Straße 
die Freihaltung der „Anfahrtssicht“ aus. 
Diese beträgt bei 50 km/h 3/70 und bei 
70 km/h 3/110.  
 
Die Sichtfelder auf den Flst. Nr. 1544 und 
1542 können somit reduziert werden. Die 
Sichtfelder auf dem Flst. Nr. 1523 und 
östlich der Stichstraße Stuttgarter Straße 
werden entsprechend der Stellungnahme 
auf 3/110 geändert.   
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 2.2 und 
2.3: 
Die Anregung wird entsprechend der 
Stellungnahme der Verwaltung be-
rücksichtigt.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und Ab-
wägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 2.4 
mit allen Unterpunkten: 
Ziffer 2.4 mit seinen Unterpunkten wurde 
bereits im Rahmen der 1. öffentlichen Aus-
legung vorgebracht und in der Gemeinde-
ratssitzung am 12.09.2017 abgewogen. 
Eine erneute Abwägung der gleichen Stel-
lungnahme ist nicht erforderlich. Die Ein-
wendung wird erneut zurückgewiesen. Auf 
das Abwägungsprotokoll vom 12.09.2017 
wird verwiesen.    
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und Ab-
wägungsvorschlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 2.4 mit 
allen Unterpunkten: 
Auf die Beschlussfassung vom 
12.09.2017, Sitzungsvorlage Nr. 
116a/2017, Seite 7 bis 10 wird verwie-
sen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und Ab-
wägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Über die Einrichtung einer Einbahnstraße 
bzw. das Verbot der Einfahrt von der B14 
wurde bereits mehrfach beraten. 
 
Die hier vorgebrachten Anregungen und 
Bedenken wurden bereits im Rahmen der 
1. Öffentlichen Auslegung vorgebracht und 
hier wiederholt.  
 
Neue Argumente, welche eine erneute Be-
ratung erfordern würden, werden nicht vor-
gebracht. Die Abwägung ist bereits in der 
Gemeinderatssitzung am 12.09.2017 er-
folgt.  
 
Nach Fertigstellung der neuen Stichstraße 
wird eine verkehrsrechtliche Anordnung 
beantragt.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und Ab-
wägungsvorschlag: 

 

 

 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 2.5, 2.5.1 
und 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 und 2.5.5 mit allen 
Unterpunkten: 
 
Auf die Beratung und Beschlussfassung 
vom 12.09.2017, Sitzungsvorlage Nr. 
116/2017, Seite 17 bis 21 wird verwie-
sen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und Ab-
wägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 3.1:  
Die Ausführungen im 1. Absatz wurden bereits 
im Rahmen der 1. Öffentlichen Auslegung vor-
gebracht und abgewogen.  
 
Zum 2. Absatz der Ziffer 3.1 ist folgendes zu 
sagen:  
Die Gemeinde gibt nur das wider, was von der 
Baurechtsbehörde im Schreiben vom 
27.04.2017 mitgeteilt wurde.  
Das Grundstück Flst. Nr. 1527/1 auf welcher 
sich die Lagerhalle befindet wird dem Innenbe-
reich (Mischgebiet) zugeordnet. Die Flst. Nr. 
1524/1 und 1523 werden dem Außenbereich 
zugeordnet.  
 
Auf diesen Grundstücken ist eine Pferdekoppel 
genehmigt. Der dort ohne Baugenehmigung 
errichtete Geräteunterstand und die Schüttgut-
boxen konnten nicht genehmigt werden, da sich 
diese im Außenbereich befinden.  
 
Nicht zuletzt deshalb hat die Gemeindeverwal-
tung keinen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan allein für das Sondergebiet gemacht, son-
dern einen Bebauungsplan im Regelverfahren 
aufgestellt, da nur so die bestehenden städte-
baulichen Missstände im Bebauungsplan auf-
arbeitet werden und die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Genehmigung der 
bereits errichteten baulichen Anlagen möglich 
ist.  
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 3.1: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Anregungen werden jedoch 
entsprechend der Stellungnahme der Ver-
waltung zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu 
Ziffer 3.2 und 3.3: 
 
Diese Anregungen und Bedenken 
wurden bereits im Rahmen der 1. 
Öffentlichen Auslegung vorgebracht.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 3.2 
und 3.3: 
Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen.  
Auf die Beratung und Beschluss-
fassung vom 12.09.2017, Sitzungs-
vorlage Nr. 116/2017, Seite 23 und 
24 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 
und Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 3.4 und 3.5:  
Eine Gewerbegebietsfestsetzung ist 
für den bestehenden Betrieb nicht 
erforderlich, da dieser als „nicht stö-
render Gewerbebetrieb“ genehmigt 
ist. Mit Rücksicht auf die, den Betrieb 
umgebende Wohnbebauung wird 
eine Gewerbegebietsfestsetzung 
nicht für sinnvoll erachtet.  
 
Hinsichtlich der gewünschten Be-
standsschutzfestsetzungen wird auf 
die Sitzungsvorlage Nr. 116/2017 und 
116a/2017 S. 5 verwiesen.  
 
Der Gemeinderat hat in der Gemein-
deratssitzung am 12.09.2017 bereits 
entschieden, dass keine Bestands-
schutzfestsetzungen getroffen wer-
den, da diese nicht erforderlich sind.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 3.4 
und 3.5: 
Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. Die Anre-
gungen werden jedoch entspre-
chend der Stellungnahme der Ver-
waltung zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung 
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu 
Ziffer 3.6: 
In den Planungsrechtlichen Festset-
zungen wird unter Ziffer 2.2 folgen-
des festgesetzt: 
„Verkaufsstätten eines im Plangebiet 
ansässigen Handwerksbetriebs, Be-
triebs des produzierenden Gewerbes 
oder landwirtschaftlichen Betriebs als 
untergeordneter Nebenbetrieb.“ 
 
Beim Bauunternehmen handelt es 
sich eindeutig um einen „Handwerks-
betrieb“, weshalb der Verkauf von 
Sand, Schotter etc. zulässig ist, auch 
wenn dieser nicht selbst produziert 
wurde.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 3.6: 
Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. Die Anre-
gungen werden jedoch entspre-
chend der Stellungnahme der Ver-
waltung zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 4: 
Bereits im Rahmen der 1. Öffentlichen Auslegung 
war der Einwender der Auffassung, dass die MD-
Festsetzung nicht richtig ist. Die Gemeindever-
waltung kommt jedoch auch bei erneuter Prüfung 
zum Ergebnis, dass es sich bei landwirtschaftli-
chen Scheunen um Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe handelt, da in die-
sen Scheunen Produkte, Geräte oder Maschinen 
gelagert werden, welche der Land- und Forstwirt-
schaft dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die 
Scheune einem Nebenerwerbslandwirt dient oder 
einem Haupterwerbslandwirt. Eine Nutzungsun-
terbrechung ist zeitlich nicht begrenzt. Erst wenn 
die Anlage nicht mehr ohne weiteres funktionsge-
recht nutzbar ist, würde dies zu einer anderen 
Gebietseinordnung führen. Dies ist jedoch nicht 
gegeben.  
Außerdem sind angrenzend an den landwirt-
schaftlichen Betrieb Freiflächen vorhanden, auf 
welchen sich dieser erweitern könnte.  
 
Außerdem wurde vom Bundesverfassungsgericht 
entschieden, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb 
eine MD Festsetzung rechtfertigt und nicht zwin-
gend mehrere Betriebe im festgesetzten MD-
Gebiet liegen müssen.  
 
Die Gemeindeverwaltung kommt nach wie vor 
zum Ergebnis, dass die Gebietsfestsetzung MD 
richtig und rechtmäßig ist, es sich um keinen 
„Etikettenschwindel“ handelt und auch keine 
Bestandschutzfestsetzung nach § 1 Abs. 10 
BauNVO erforderlich ist.  
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 4 mit allen 
Unterpunkten: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Anregungen werden jedoch 
entsprechend der Stellungnahme der Verwal-
tung zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu  
Ziffer 5.1, 5.1.1 und 5.2.2 mit allen Un-
terpunkten, sowie Ziffer 5.1.3: 
 
Die Einhaltung der Ziele der Raumord-
nung und die Zulässigkeit eines großflä-
chigen Einzelhandels mit einer Ver-
kaufsfläche von 1.400 m² wurden bereits 
mehrfach thematisiert und auch mit dem 
Regionalverband und der Höheren 
Raumordnungsbehörde abgestimmt.  
 
Die hier vorgebrachten Einwendungen 
wurden bereits im Rahmen der 1. Öf-
fentlichen Auslegung vorgebracht.  
 
Der Gemeinderat hat bereits am 
12.09.2017 darüber beraten und ent-
schieden. Auf die Sitzungsvorlage Nr. 
116/2017 und die damals erfolgte Ab-
wägung wird verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 5 mit 
allen Unterpunkten: 
Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen.  
Auf die Beratung und Beschlussfas-
sung vom 12.09.2017, Sitzungsvorla-
ge Nr. 116/2017, Seite 28 und 29 wird 
verwiesen. 
 

 

Seite 33 von 75 
 



Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Abwägungsvorschlag: 
Auf die Stellungnahme der Verwal-
tung und den Abwägungsvorschlag 
auf Seite 32 wird verwiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Abwägungsvorschlag: 
Auf die Stellungnahme der Verwal-
tung und den Abwägungsvorschlag 
auf Seite 32 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
5.1.4: 
Diese Einwendung wurde wortwörtlich 
bereits bei der 1. Öffentlichen Ausle-
gung vorgebracht (siehe Sitzungsvorla-
gen Nr. 116/2017 S. 29) und vom Ge-
meinderat am 12.09.2017 abgewogen.  
 
Daher wird auf die Beratung und Abwä-
gung in der Gemeinderatssitzung vom 
12.09.2017 verwiesen.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 5.1.4: 
Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen.  
Auf die Beratung und Beschlussfas-
sung vom 12.09.2017, Sitzungsvorla-
ge Nr. 116/2017, Seite 29 wird verwie-
sen. 
Die erneut vorgetragenen Einwen-
dungen werden zurückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
5.2, 5.2.1, 5.2.2 (i):  
 
Der Einwender kommt zu einem ande-
ren Ergebnis, als der Regionalverband 
und die Höhere Raumordnungsbehörde. 
Dies wird zur Kenntnis genommen.  
 
Es verbleibt allerdings bei der Festset-
zung des Sondergebietes für einen 
großflächigen Einzelhandel mit einer 
Verkaufsfläche von 1.400 m², so wie Sie 
mit dem Regionalverband und der Hö-
heren Raumordnungsbehörde abge-
stimmt wurde.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen. Die Anregungen wer-
den jedoch entsprechend der Stel-
lungnahme der Verwaltung zurück-
gewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

Fortsetzung Ziffer 5.2.2: 
 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
5.2.2 (ii) und (iii):  
Es wurden auch andere Standorte geprüft. 
Diese scheiterten jedoch daran, dass die 
Flächen entweder zu klein sind, nicht ver-
fügbar sind, es sich um keine integrierte 
Lage handelt, die Lage für die Marktbetrei-
ber unattraktiv sind oder die Flächen für 
andere Projekte, wie z. B. die Seniorenanla-
ge benötigt werden.  
 
Auch die vom Einwender vorgebrachten 
Standorte wurden geprüft.  
Die unter a) genannte Fläche ist zu klein und 
nicht verfügbar. Außerdem liegt der Standort 
sehr versteckt. Aus den bisherigen Verhand-
lungen mit Investoren weiß man, dass für 
diese Lage kein Investor gefunden werden 
kann.  
Die unter b) genannte Fläche ist ebenfalls zu 
klein und noch weiter von der Ortsmitte ent-
fernt.  
Die unter c) genannte Fläche scheiterte 
an der schlechten verkehrlichen Erreichbar-
keit und daran, dass für den Standort kein 
Marktbetreiber gefunden werden konnte.  
 
Raumordnungsbehörde, Regionalverband 
und Landwirtschaftsbehörde haben sehr 
wohl die Suche bzw. die möglichen Alterna-
tiven in ihre Abwägung eingestellt, bevor Sie 
dem jetzigen Standort zugestimmt haben.  
Abwägungsvorschlag: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Anregungen werden je-
doch entsprechend der Stellungnahme 
der Verwaltung zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
5.2.2 (iv) und 5.3: 
In § 1a Abs. 2 BauGB ist folgendes geregelt: 
„Mit Grund und Boden soll sparsam umge-
gangen werden; dabei sind zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Nutzungen die Möglichkei-
ten der Entwicklung der Gemeinde insbe-
sondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaft-
lich, als Wald oder für Wohnzwecke genutz-
te Flächen sollen nur im notwendigen Um-
fang umgenutzt werden. Die Grundsätze 
nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwä-
gung nach § 1 Abs. 7 (Bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen sind die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abzuwägen). zu berück-
sichtigen. Die Notwendigkeit der Umwand-
lung landwirtschaftlich genutzter Flächen soll 
begründet werden; dabei sollen Ermittlungen 
zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
zugrunde gelegt werden, zu denen insbe-
sondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, 
Baulücken und andere Nachverdichtungs-
möglichkeiten zählen können.“ 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Fortsetzung Stellungnahme zu Ziffer 5.2.2  
(iv) und 5.3: 
Die Gemeindeverwaltung kommt zum Er-
gebnis, dass mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umgegangen wird, obwohl mit 
dem Bebauungsplan „Stuttgarter Straße“ 
neben dem Sondergebiet auch andere bis-
herige Außenbereichsgrundstücke (z.B. die 
Flächen des Bauunternehmens Flst. Nr. 
1523 und 1524/1) in den Innenbereich ein-
bezogen werden, weil  

a) durch die Einbeziehung des Gewer-
bebetriebes und die Schaffung einer 
angemessenen Erschließung der 
Standort des bestehenden Betriebes 
auch für die Zukunft gesichert wer-
den kann.  

 
b) für die Ansiedlung des Verbrau-

chermarktes zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Bebauungsplanes und 
auch heute kein Standort zu finden 
war, welcher die Vorschriften des § 
1a Abs. 2 BauGB besser berück-
sichtigt und gleichzeitig auch die 
Umsetzung des Verbrauchermark-
tes ermöglicht hätte.  

 
Der Gemeinderat sah es als erforderlich an, 
einen Verbrauchermarkt in der jetzt geplan-
ten Größe anzusiedeln um die wohnortnahe 
Grundversorgung auch für die Zukunft zu 
sichern. § 1a BauGB sieht nicht einen Ver-
zicht auf Maßnahmen vor, die für die städte-
bauliche Entwicklung der Gemeinde erfor-
derlich sind.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

Fortsetzung Stellungnahme zu Ziffer 5.2.2  
(iv) und 5.3: 
§ 1a Abs. 2 BauGB bedeutet nicht, dass alle 
anderen Ziele, wie z.B. die wohnortnahe 
Grundversorgung dem Naturschutz unterge-
ordnet werden müssen, sondern, dass die 
Belange des Naturschutzes im Bebauungs-
planverfahren aufgearbeitet werden müssen 
(Artenschutzfachlicher Beitrag, Umweltbe-
richt, Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung) 
um die Belange gerecht gegeneinander und 
untereinander abwägen zu können.  
 
Die Aufarbeitung der Naturschutzbelange ist 
erfolgt und mit dem städtebaulichen Ziel 
„Schaffung eines Verbrauchermarktes zur 
wohnortnahen Grundversorgung mit 1.400 
m² Verkaufsfläche“ gerecht abgewogen 
worden. Zumindest kamen auch die Behör-
den und Träger öffentlicher Belange zu die-
sem Ergebnis, weshalb ursprüngliche Be-
denken zurückgestellt worden sind.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 5.2.2 (iv) 
und 5.3: 
Die Anregung wird berücksichtigt. In der 
Begründung wird unter Ziffer 4 dargelegt, 
dass § 1a Abs. 2 BauGB beachtet wird.  
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 6 und 6.1:  
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 6.2: 
Diese Anregung wurde bereits im Rahmen der 1. 
Öffentlichen Auslegung vorgebracht. Der Ge-
meinderat hat darüber in der Gemeinderatssit-
zung am 12.09.2017 beraten und entschieden.  
Über die Trauf- und Firsthöhe entscheiden nicht 
betriebliche Gründe, sondern städtebauliche 
Gründe.  
Weshalb die Erhöhung der Trauf- und Firsthöhe 
auf die gewünschten Höhen für den Betrieb er-
forderlich sein sollen, wurde nicht dargelegt. Die 
bestehenden Gebäude weisen Traufhöhen von 
3,50 m bzw. 5,50 m auf und Gebäudehöhen von 
5 m und 7 m. Der Betrieb hat somit Möglichkeiten 
die Gebäude zu erhöhen.   
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 6.2: 
Die Trauf- und Firsthöhe wird nach städtebau-
lichen Gesichtspunkten festgelegt. Über die 
Höhen wurde bereits in der Sitzung am 
12.09.2017 entschieden. Auf die Sitzungsvor-
lage Nr. 116/2017 S. 35 wird verwiesen.  
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 6.3 und 6.4: 
Die zulässige Abweichung von der max. zulässi-
gen Erdgeschossfußbodenhöhe ermöglicht bauli-
che Varianten. Bei Unterschreitung der max. 
zulässigen EFH kann die Trauf- und Gebäudehö-
he um das Maß der Unterschreitung überschritten 
werden.  
Diese Regelung kommt auch dem Einwender 
zugute.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 6.3 und 6.4: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Eine Änderung der Festsetzungen 
wird zurückgewiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 7, 7.1 
und 7.2:  
Die Gemeinde hat sich dafür entschieden die 
Baugrenze an die für Bundesfernstraßen gültige 
Anbauverbotszone anzugleichen um nicht dem 
Bürger den Eindruck zu vermitteln, als ob in der 
Anbauverbotszone Wohn- oder Geschäftsgebäu-
de errichtet werden könnten. Vom Regierungs-
präsidium, Abteilung Straßenwesen und Verkehr 
wurde gefordert, dass die Baugrenze hinter der 
Bauverbotszone bleibt. 
 
Im Rahmen der Abwägung hat sich die Gemein-
de dazu entschieden, die Forderungen des Re-
gierungspräsidiums zu berücksichtigen.  
 
Geringfügige Überschreitungen der Baugrenze 
sind auch zur B14 hin zulässig, sofern keine 
straßenrechtlichen Bedenken bestehen.  
 
Bei der ohne Baugenehmigung in der Bauver-
botszone errichteten Halle muss im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens geprüft werden, ob 
es sich um eine geringfügige Überschreitung 
handelt und ob diese bauliche Anlage straßen-
rechtliche Belange berührt oder ob die Zustim-
mung zum Bau innerhalb der Bauverbotszone 
erteilt werden kann.  
Sofern Ihr Mandant Lärmschutzwände oder an-
dere Schallschutzmaßnahmen außerhalb der 
Baugrenze und innerhalb der Bauverbotszone 
errichten möchte, wird im Baugenehmigungsver-
fahren die Zulässigkeit im Einzelfall geprüft. So-
fern notwendig können für derartige Vorhaben 
Ausnahmen und Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes erteilt werden.  
  
Abwägungsvorschlag: Die Ausführungen 
werden zur Kenntnis genommen. Es bleibt bei 
der festgesetzten Baugrenze.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 7.3: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der 
Betrieb hat die Möglichkeit sich räumlich  weiter-
zuentwickeln. Änderungen der Nutzung sind 
durch den Bebauungsplan nicht ausgeschlossen. 
Instandhaltungen sind ohnehin immer möglich.  
Abwägungsvorschlag: Die Bedenken werden 
zurückgewiesen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 7.4: 
Der Gemeinde ist bekannt, dass die Ortsdurch-
fahrtsgrenze und der Standort des Ortsschildes 
nicht von der Gemeinde festgelegt werden kön-
nen, da der Gemeinde dafür die Rechtskompe-
tenz fehlt. Daher sind diese im Lageplan nur 
nachrichtlich dargestellt. Zum besseren Ver-
ständnis, wird die Legende zum Lageplan er-
gänzt und im Lageplan hinter das Wort Ortsschild 
der Zusatz „nachrichtlich“ aufgenommen.  
 
Die Gemeinde hat zwar bei den zuständigen 
Behörden die Verlegung der Ortsdurchfahrts-
grenze beantragt und wird nach der Fertigstel-
lung der Stichstraße und der  
Linksabbiegespur auch die Verlegung des Orts-
schildes beantragen. Da die Gemeinde jedoch 
nicht zuständig ist, bleibt abzuwarten, ob die 
zuständigen Behörden entsprechende Zustim-
mungen erteilen.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Anregung wird 
berücksichtigt, indem die Legende zum Lage-
plan unter Ziffer 12 „Sonstige unverbindliche 
Planzeichen“ ergänzt wird und im Lageplan 
hinter dem Wort Ortsschild „nachrichtlich“  
aufgenommen wird.  
 

 

Seite 44 von 75 
 



Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 8: 
Diese Anregung wurde bereits im Rahmen 
der 1. Öffentlichen Auslegung vorgebracht 
und entschieden. Siehe Gemeinderatsproto-
koll vom 12.09.2017 und Sitzungsvorlage 
Nr. 116/2017 S. 39. 
Abwägungsvorschlag: Auf die Entschei-
dung des Gemeinderats vom 12.09.2017 
wird verwiesen. Die Einwendung wird 
zurückgewiesen.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 9: 
Die Festsetzung wurde nochmals überprüft. 
Das Worte „maximal“, sowie der 2. Satz der 
Ziffer 3.2.1  sind nicht erforderlich und kön-
nen gestrichen werden.  
Abwägungsvorschlag: 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
Ziffer 3.2.1 wird geändert. Die Worte „ma-
ximal“, sowie der 2. Satz werden aus der 
Festsetzung entnommen.  
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 10: 
Die Anregung wird berücksichtigt. In Ziffer 
3.3 werden die Worte „und wird als Höchst-
wert festgesetzt“ gestrichen 
Abwägungsvorschlag:  
Die Anregung wird entsprechend der 
Stellungnahme der Verwaltung berück-
sichtigt.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 
 

Stellungnahme der Gemeinde zu Ziffer 11: 
Gerade bei Gewerbebetrieben fällt auf, dass 
diese klar strukturiert sind  und fast immer 
parallel oder rechtwinklig zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen erstellt werden. Warum das 
Bauunternehmen seine Gebäude schräg in 
das Grundstück stellen möchte oder wegen 
der Betriebsabläufe sogar muss, ist  nicht  
nachvollziehbar.  
Diese Anregung wurde bereits im Rahmen 
der 1. Öffentlichen Auslegung vorgebracht 
und entschieden. Siehe Gemeinderatsproto-
koll vom 12.09.2017 und Sitzungsvorlage 
Nr. 116/2017 S. 39. 
Abwägungsvorschlag: Auf die Entschei-
dung des Gemeinderats vom 12.09.2017 
wird verwiesen. Die Einwendung wird 
auch weiterhin zurückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 12: 
In § 31 Abs. 1 BauGB ist folgendes geregelt: 
„Von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes können solche Ausnahmen zugelas-
sen werden, die in dem Bebauungsplan 
nach Art und Umfang  ausdrücklich vorge-
sehen sind“.  
 
In § 23 Abs. 5 BauNVO ist geregelt: 
„Wenn im Bebauungsplan nichts anderes 
festgesetzt ist, können auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 zugelassen werden. 
Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit 
Sie nach Landesrecht in den Abstandsflä-
chen zulässig sind oder zugelassen werden 
können.“ 
 
Die getroffene Formulierung widerspricht 
nach Auffassung der Gemeindeverwaltung 
nicht § 31 Abs. 1 BauGB. Vielmehr wird 
klargestellt, dass außerhalb der Baugrenzen 
das Ermessen ausgeübt werden kann.  
  
Die Ausnahmemöglichkeit nach  § 23 Abs. 5 
BauNVO, greift ja nur dann, wenn im Be-
bauungsplan nichts anderes festgesetzt 
wird. Mit der Festsetzung wird jedoch im 
Bebauungsplan etwas geregelt, nämlich die 
ausnahmsweise Zulässigkeit von Nebenan-
lagen außerhalb der Baugrenzen.    
 
Abwägungsvorschlag: Die Gemeinde 
kann nicht erkennen, dass die Regelung 
oder Formulierung rechtswidrig ist.  
Die Anregungen und Bedenken werden 
zurückgewiesen.   
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

Stellungnahme zu Ziffer 12.3: 
Da der Nebensatz Bestandteil des Haupt-
satzes ist, in welchem sowohl die Nebenan-
lagen innerhalb als auch außerhalb der 
Baugrenzen geregelt sind, gilt der Neben-
satz sowohl für Nebenanlagen innerhalb, als 
auch außerhalb der Baugrenzen. Die Ge-
meindeverwaltung ist der Auffassung, dass 
dies erkennbar ist.  
Abwägungsvorschlag: Die Anregung 
wird zurückgewiesen.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 12.4: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Worte 
„bzw. Belange“ werden gestrichen.  
Abwägungsvorschlag: Die Anregung 
wird entsprechend der Stellungnahme 
der Verwaltung berücksichtigt.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 12.5: 
Eine Festsetzung, dass Nebenanlagen in-
nerhalb der Bauverbotszone der Genehmi-
gung bedürfen ist nicht erforderlich. Dieser 
Satz wird daher aus Ziffer 12.5 herausge-
nommen und als Hinweis Nr. 18 aufgenom-
men 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird 
beachtet. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
12.6: 
Dies bedeutet, dass diese Anlagen die viel-
leicht in Zukunft errichtet werden müssen, 
heute jedoch noch nicht bekannt sind, als 
Ausnahme im gesamten Geltungsbereich 
zulässig sind. Die Lage der geplanten Um-
spannstation ist ja bereits bekannt und wird 
deshalb direkt festgesetzt und daher von der 
Regelung unter Ziffer 4.4, zweiter Absatz, 
nicht erfasst.  
Abwägungsvorschlag: Die Stellungnah-
me wird zur Kenntnis genommen. Eine 
Änderung der Festsetzung ist nicht er-
forderlich.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
12.7: 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die 
Regelung nicht rechtswidrig ist. Die Festset-
zung gilt nicht für Zäune, da Zäune keine 
Nebenanlagen sondern Einfriedungen sind. 
Die Zulässigkeit von Einfriedungen ist unter 
Ziffer 3.3 der Örtlichen Bauvorschriften ge-
regelt.   
Abwägungsvorschlag:  
Die Anregungen und Bedenken werden 
zurückgewiesen, da die Gemeinde zum 
Ergebnis kommt, dass die Festsetzung 
nicht rechtswidrig ist.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
12.8:  
Die Baugrenzen sind so großzügig gefasst, 
dass theoretisch auch Nebenanlagen au-
ßerhalb der Baugrenzen generell ausge-
schlossen werden könnten. Diese Ein-
schränkung wäre städtebaulich zwar wün-
schenswert, würde jedoch den Grundstück-
seigentümer insbesondere auch in der Bau-
verbotszone deutlich einschränken.  Die 
Gemeinde hat sich daher entschlossen ein 
generelles Verbot von Nebenanlagen au-
ßerhalb der überbaubaren Fläche aufzulo-
ckern und diese als Ausnahme zuzulassen.   
 
Abwägungsvorschlag: 
Die bestehende Regelung wird nicht ge-
ändert. Nebenanlagen außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche können 
als Ausnahme zugelassen werden.   
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 13 mit 
allen Unterpunkten:  
Städtebauliches Ziel ist es Grundstücke direkt 
über die öffentlichen Straßenverkehrsflächen zu 
erschließen. Wenn dies aufgrund der tatsächli-
chen Grundstückszuschnitte im Bestand oder 
durch Grundstücksteilungen nicht möglich ist, ist 
die Zufahrt zu diesen Grundstücken öffentlich-
rechtlich zu sichern. 
 
Da die Gemeinde bei der Teilung von Grundstü-
cken nicht mehr beteiligt wird, sind in der Ver-
gangenheit Grundstücke geteilt worden und ver-
fügten dann über keine rechtlich-gesicherte Er-
schließung, so z. B. das vom Einwender genann-
te Grundstück Flst. Nr. 1548/1. Die Festsetzung 
soll künftig rechtlich Grundlage dafür sein, dass 
die Gemeinde bei Grundstücksteilungen Aussa-
gen zur Erschließung der Grundstücke fordern 
kann und die Erschließung, sofern keine direkte 
Anbindung möglich ist, öffentlich-rechtlich gesi-
chert werden muss.   
 
Nach dem Ausbau der Stichstraße „Stuttgarter 
Straße“ wird geprüft ob die Flst. Nr. 1527/1 und 
1524/1 direkt  an die Stichstraße „Stuttgarter 
Straße“ angebunden sind oder ob eine öffentlich-
rechtliche Sicherung der Erschließung erforder-
lich ist.  
 
Es ist nicht Ziel der Festsetzung die Zufahrt über 
den Uhlandweg zu unterbinden, sondern Ziel ist 
es für alle Grundstücke gesicherte Erschließun-
gen zu gewährleisten, wenn möglich über eine 
direkte Anbindung. Ansonsten über die öffentlich-
rechtliche Sicherung.    
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Das jetzige Problem, dass der Uhlandweg keine 
gesicherte Erschließung für die Flst. Nr. 1524/1 
und 1527/1 darstellt, würde sich nicht stellen, 
wenn die Grundstücke nicht geteilt worden wären 
oder bei der Teilung der Grundstücke Regelun-
gen zur Erschließung getroffen worden wären.  
 
Auch nach Rechtskraft des Bebauungsplanes 
können die Grundstücke Flst. Nr. 1524/1 und 
1527/1 über den Uhlandweg angefahren werden. 
Eine doppelte Erschließung wird durch den Be-
bauungsplan nicht verhindert.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 13 mit allen 
Unterpunkten: 
Der städtebauliche Grund für die Festsetzung 
unter Ziffer 6.3 wird in der Begründung wie 
folgt erläutert:  
Ergänzung der Begründung unter Ziffer 7.1.1: 
Überschrift: Anbindung an die festgesetzten 
Straßenverkehrsflächen 
Um städtebauliche Missstände wie in der Ver-
gangenheit zu vermeiden, soll mit der Festset-
zung unter Ziffer 6.3 vermieden werden, dass 
Grundstücke so geteilt werden, dass Sie über 
keine direkte Anbindung an die Straßenverkehrs-
flächen verfügen. Insbesondere zur Regelung der 
Bestandssituation wird die Möglichkeit einer öf-
fentlich-rechtlichen Sicherung der Zufahrten als 
Alternative eingeräumt. 
Die Festsetzung unter Ziffer 6.3 ist eindeutig 
formuliert und wird nicht geändert.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Da es in Einzelfällen tatsächlich problema-
tisch sein kann, die gewünschten Baum-
pflanzungen durchzuführen, hat die Ge-
meinde bereits in den Festsetzungen aufge-
nommen, dass Ausnahmen im Einzelfall 
zugelassen werden können, wenn dafür 
andere geeignete Maßnahmen durchgeführt 
werden.  
Dadurch ist es möglich auch auf den Grund-
stücken 1524/1, 1527/1 und 1527 Aus-
gleichsmaßnahmen zur Minimierung des 
Eingriffs umzusetzen. Dass dies mit Ein-
schränkungen für den Grundstückseigentü-
mer verbunden ist, entspricht den Tatsa-
chen, betrifft aber alle Grundstückseigentü-
mer, sowohl im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes „Stuttgarter Straße“, als 
auch in anderen Baugebieten.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 15, 
15.1, 15.1.1, 15.1.2 und 15.1.3: 
Der Einwender und das von der Gemeinde 
beauftragte Gutachterbüro vertreten unter-
schiedliche Rechtsauffassungen.  
 
Die Gemeindeverwaltung vermag nicht zu 
beurteilen, welche rechtliche Auffassung 
richtig ist, vertraut jedoch dem beauftragten 
Gutachterbüro, weshalb die Festsetzungen 
nicht geändert werden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
15.1.4:  
Der Einwender und das von der Gemeinde 
beauftragte Gutachterbüro vertreten unter-
schiedliche Rechtsauffassungen.  
 
Die Gemeindeverwaltung vermag nicht zu 
beurteilen, welche rechtliche Auffassung 
richtig ist, vertraut jedoch dem beauftragten 
Gutachterbüro, weshalb die Festsetzungen 
nicht geändert werden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
15.2:  
Der Einwender und das von der Gemeinde 
beauftragte Gutachterbüro vertreten unter-
schiedliche Rechtsauffassungen.  
 
Die Gemeindeverwaltung vertraut der Rich-
tigkeit des Gutachtens und dem beauftrag-
ten Gutachterbüro, weshalb die Festsetzun-
gen nicht geändert werden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendungen werden zurückgewie-
sen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 15.3: 
 
Über diesen Einwand hat der Gemeinderat 
bereits in der Sitzung am 12.09.2017 bera-
ten und entschieden. Auf die Sitzungsvorla-
ge Nr. 116/2017 S. 51 und 52 wird verwie-
sen.  
 
Abwägungsvorschlag: Es bleibt bei der 
Abwägung vom 12.09.2017. Die Einwen-
dung wird zurückgewiesen.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 15.4: 
In § 9 Abs. 1 BauGB ist im ersten Satz ge-
regelt, dass die Gemeinde Festsetzungen 
nach Nr. 24 erlassen kann, soweit sie dies 
aus städtebaulichen Gründen für erforderlich 
hält.  
Die Gemeindeverwaltung war und ist der 
Auffassung, dass die nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB getroffenen Festsetzungen ausrei-
chend sind und aus städtebaulichen Grün-
den keine weiteren Festsetzungen erforder-
lich sind.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Einwendungen werden entsprechend 
der Stellungnahme der Verwaltung zu-
rückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

Stellungnahme zu Ziffer 16: 
Die Festsetzung unter Ziffer 1.3, 1. Spiegelstrich, 
ist nach Auffassung der Baugenehmigungsbe-
hörde hinreichend bestimmt.  
 
Eine Rechtsgrundlage nach § 74 Abs. 1 LBO 
besteht für die Festsetzung unter Ziffer 1.3, 2. 
Spiegelstrich, nicht, weshalb die Regelung aus 
den Örtlichen Bauvorschriften herausgenommen 
wird.  
 
Rechtsgrundlage für diese Festsetzung ist § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 20. Die 
Festsetzung „Kupfer-, zink- oder bleigedeckte 
Dachflächen müssen durch Beschichtung oder in 
ähnlicher Weise gegen Verwitterung und eine 
damit verbundene Auslösung von Metallbestand-
teilen behndelt werden (siehe Verordnung de 
UVM vom 22.03.1999 über  die dezentrale Besei-
tigung von Niederschlagswasser).“ wird daher in 
die Planungsrechtlichen Festsetzungen unter 
Ziffer10.4 aufgenommen.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Einwendung wird entsprechend der Stel-
lungnahme der Verwaltung berücksichtigt.  
 
Stellungnahme der Ziffer 17: 
Gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 2 BauGB kann die Ge-
meinde Anforderungen an die Gestaltung, Be-
pflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen 
der bebauten Grundstücke erlassen.  
Von dieser rechtlichen Möglichkeit macht die 
Gemeinde Gebrauch.  
 
Abwägungsvorschlag: Der Einwand wird zu-
rückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 18 und 18.1: 
 
Über die Höhe möglicher Einzäunungen hat 
der Gemeinderat bereits in der Sitzung am 
12.09.2017 beraten und entschieden, dass 
eine Höhe von max. 1,80 m festgesetzt wird. 
Die Gründe dafür sind in der Sitzungsvorla-
ge Nr. 116/2017, Seite 55, dargelegt.  
Eine erneute Beratung ist nach Auffassung 
der Verwaltung nicht erforderlich, da die hier 
vorgebrachten Argumente bereits bei der 
Sitzung am 12.09.2017 bekannt waren.    
 
Der Argumentation, dass durch die Kunden 
des Einzelhandelsbetriebs eine erhöhte 
Gefahr für die auf dem Grundstück des Ein-
wenders gelagerten Gegenstände entsteht 
wird nicht gefolgt. 
In den vergangenen ca. 50 Jahren lagerten 
die Gegenstände ohne Einfriedung auf dem 
Grundstück. Der Mörikeweg war wenig fre-
quentiert und unbeleuchtet.  
 
Durch die stärkere Frequentierung der Stra-
ße, verbunden mit einer besseren Ausleuch-
tung, wird die Gefahr von Einbrüchen eher 
reduziert als erhöht.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Es verbleibt bei der Entscheidung vom 
12.09.2017. Die Einwendungen werden 
zurückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 18.2:  
Ob es sich bei einer 2,50 m hohen Mauer um 
eine Einfriedung oder eine Schallschutzmaß-
nahme handelt wird im Baugenehmigungsverfah-
ren geprüft. Handelt es sich um eine Einfriedung 
ist diese in dieser Höhe nicht zulässig. Eine 2,50 
m hohe Mauer als Schallschutzmaßnahme ist 
innerhalb  der Baugrenze grundsätzlich zulässig. 
Außerhalb der überbaubaren Fläche kann diese 
im Einzelfall (Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes; Ausnahme vom Hoch-
bauverbot nach § 9 FStrG) als Nebenanlage 
zugelassen werden. Es ist nachzuweisen, dass 
es sich um einen Schallschutz handelt.  
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme, für 
den Bebauungsplan besteht kein Handlungs-
bedarf. 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 19: 
Ob die Schüttgutboxen einzuhausen sind, wird im 
Baugenehmigungsverfahren geprüft. Eine Ein-
hausung könnte dann gefordert werden, wenn die 
zulässigen Immissionsschutzwerte nicht einge-
halten werden können. Die Einhaltung ist im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen, 
ähnlich wie auch der Verbrauchermarkt im Bau-
genehmigungsverfahren nachweisen muss, dass 
durch die Andienung, Klimageräte, usw. die ge-
setzlichen Lärmwerte eingehalten werden.  
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme, für 
den Bebauungsplan besteht kein Handlungs-
bedarf.   
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 20: 
Der Hinweis wird beachtet. Der letzte Satz in 
Ziffer 5 wird gestrichen, da die Regelungen in der 
LBO ausreichend sind.  
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird be-
achtet. Der letzte Satz in Ziffer 5 wird gestri-
chen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
21.1:  
Das Flst. Nr. 1515 war bisher landwirtschaft-
lich genutzt und soll auch künftig landwirt-
schaftlich genutzt werden. Um die landwirt-
schaftliche Nutzung auf Dauer zu sichern, 
wird das Flst. Nr. 1515 teilweise in den Gel-
tungsbereich einbezogen.  
 
Bisher enthalten Festsetzungen und Be-
gründungen, jedoch keine Aussagen zur 
festgesetzten landwirtschaftlichen Fläche. 
Dies sollte ergänzt werden.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird beachtet. Die Planungs-
rechtlichen Festsetzungen wurden unter 
Ziffer 9.3 und die Begründung unter Ziffer 
7.3.1 wird ergänzt.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der Einwendungen, wurden die 
Festsetzungen zur Grundfläche überprüft.  
 
Es verbleibt bei der festgesetzten Grundflä-
che von 2.500 m² für das Gebäude. Darüber 
hinaus wird festgesetzt, dass diese zulässi-
ge Grundfläche durch Stellplätze, Zufahrten 
usw. um 150 %, also um 3.750 m² über-
schritten werden darf, also insgesamt 6.250 
m² Fläche überbaut werden dürfen.  
 
Es wird festgesetzt,  dass das maßgeben-
des Baugrundstück aus der Sondergebiets-
fläche und den privaten Grünflächen nörd-
lich, südlich und östlich besteht.  
Das maßgebende Baugrundstück hat somit 
eine Fläche von ca. 7.950 m².  
 
In der Begründung wird dargelegt, dass mit 
dieser Festsetzung die vom Gesetzgeber 
vorgegebene Grundflächenzahl von 0,8 
eingehalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die Planungsrechtlichen Festsetzungen 
werden unter Ziffer 3.2.2 und die Begrün-
dung unter Ziffer 7.3.2 ergänzt.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
21.3: 
Vom Gesetzgeber wird gefordert, dass der 
durch den Bebauungsplan vorbereitete Ein-
griff möglichst innerhalb des Plangebiets 
durch ökologische Maßnahmen ausgegli-
chen wird. Die Möglichkeit „private Grünflä-
chen“ und deren Nutzung festzusetzen und 
damit in das Privateigentum einzugreifen hat 
der Gesetzgeber in § 9 Abs. 1 Nr. 10 erteilt. 
Die Festsetzung eines Magerrasens inner-
halb  einer Bauverbotszone ist nicht unver-
hältnismäßig.  
Abwägungsvorschlag: Die Anregung 
wird entsprechend der Stellungnahme 
der Verwaltung zurückgewiesen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
21.4: 
Die Einzäunung der Pferdekoppel kann süd-
lich der Wildhecken- und Sichtschutzbe-
pflanzung realisiert werden und steht der 
Nutzung nicht entgegen.  
 
Die festgesetzte Wild- und Sichtschutzhecke 
setzt lediglich die in der Baugenehmigung 
vom 26.02.1998, Ziffer 6, geforderte Begrü-
nung um und ist somit nichts Neues. Der 
Nutzung der genehmigten Pferdekoppel 
steht vielmehr entgegen, dass die Fläche 
derzeit als Lagerplatz für den Gewerbebe-
trieb genutzt wird, was nicht genehmigt ist.  
Abwägungsvorschlag: Die Anregung 
wird entsprechend der Stellungnahme 
der Verwaltung zurückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 
vom 25.10.2017 

Stellungnahme der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
21.5: 
Aufgrund der Anregung des Einwenders 
wurden die notwendigen Sichtfelder noch-
mals mit dem Regierungspräsidium abge-
stimmt. Vom Regierungspräsidium wurde 
mitgeteilt, dass die Freihaltung der „An-
fahrtssicht“ ausreicht. Dadurch reduzieren 
sich die Sichtfelder auf allen betroffenen 
Grundstücken.  
 
Da sich die Sichtfelder nun reduzieren, kann 
die Wildhecken- und Sichtschutzpflanzung 
auf der gesamten Länge des Grundstücks 
Flst. Nr. 1523 festgesetzt und umgesetzt 
werden und muss nicht eingeschränkt wer-
den.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird entsprechend der Stel-
lungnahme der Verwaltung beachtet.  
 
Abwägungsvorschlag des letzten Satzes 
nach Ziffer 21.5: 
Der Bebauungsplan-Entwurf wird mit 
Datum vom 12.12.2017 nochmals geän-
dert und wird nicht als Satzung be-
schlossen. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen.  
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III. Stellungnahmen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 2. Öffentlichen Auslegung (Abwägungsprotokoll): 
 
Mit Schreiben vom 15.09.2017 wurden folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt: 
 
Lfd. 
Nr.  

Behörde Rücklauf 
Ja/Nein 

Keine  
Anregungen und/ 
oder Bedenken 

Anregungen 
und/oder Be-
denken 

Weitere Beteiligung 
erforderlich  
Ja/Nein 

1.1 Landratsamt Freudenstadt, Höhere Verwaltungsbehörde,  
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja X  Ja 

1.2 Landratsamt Freudenstadt, Untere Naturschutzbehörde,  
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja X  Ja 

1.3  Landratsamt Freudenstadt, Gewerbeaufsichtsamt,  
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja X  Ja 

1.4 Landratsamt Freudenstadt, Untere Landwirtschaftsbehörde, 
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja X  Ja 

1.5 Landratsamt Freudenstadt, Untere Wasser- und Bodenschutz-
behörde, Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja X  Ja 

1.6 Landratsamt Freudenstadt, Vermessungsamt,  
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  X Ja 

1.7 Landratsamt Freudenstadt, Straßenbauamt, Herrenfelder 
Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  X Ja 

2.1 Stadtverwaltung Horb am Neckar, Baurechtsbehörde, 
Marktplatz, 72160 Horb am Neckar 

Nein   Ja 

2.2 Stadtverwaltung Horb am Neckar, Stadtplanungsamt,  
Marktplatz, 72160 Horb am Neckar 

Nein   Ja 
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Lfd. 
Nr.  

Behörde Rücklauf 
Ja/Nein 

Keine  
Anregungen und/ 
oder Bedenken 

Anregungen 
und/oder Be-
denken 

Weitere Beteiligung 
erforderlich  
Ja/Nein 

2.3 Stadtverwaltung Horb am Neckar, Straßenverkehrsbehörde 
Marktplatz, 72160 Horb am Neckar 

Ja X  Ja 

3 Netze BW GmbH,  
Stuttgarter Straße 80-84, 71083 Herrenberg 

Nein   Nein 

4 Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 2, Raumordnung, 
Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen 

Ja  X Ja 

5 Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4, Straßenwesen 
und Verkehr, Schlossplatz 4-6, 76247 Karlsruhe 

Ja X  Ja 

6 Polizeipräsidium Tuttlingen, Referat Verkehr, Stockacher Str. 
158, 78532 Tuttlingen 

Ja  X Nein 

7 Regionalverband Nordschwarzwald, Westliche Karl-Friedrich-
Str. 29-31, 75172 Pforzheim  

Ja  X Ja 

8 Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar, Amt für Stadtplanung, 
Marktstr. 18, 72108 Rottenburg am Neckar 

Ja  X Ja 

9.1 Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Bauamt,  
Marktstr. 17, 72184 Eutingen im Gäu 

Ja  X Ja 

9.2 Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Finanzverwaltung, Markt-
straße 17, 72184 Eutingen im Gäu 

Nein   Ja 

 
 
 
Die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange werden wie folgt abgewogen: 
 
Lfd. Nr. 1.1 
Landratsamt Freudenstadt, Höhere Verwaltungsbehörde 
Stellungnahme vom 26.10.2017 

Lfd. Nr. 1.1 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Das Verfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes läuft 
derzeit parallel, so dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen. 

Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 1.2 
Landratsamt Freudenstadt, Untere Naturschutzbehörde 
Stellungnahme vom 26.10.2017 

Lfd. Nr. 1.2 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Durch den Bebauungsplan sollen im Osten des Plangebiets an der B14 
(Stuttgarter Straße) durch die Ausweisung eines Sondergebiets (SO) 
die planungsrechtlichen Vorausssetzungen für die Ansiedlung eines 
großflächigen Einzelhandelsbetriebs zur wohnortnahen Grundversor-
gung geschaffen werden.  
Im Verfahren wurde seitens der unteren Naturschutzbehörde bereits 
Stellung genommen. Gegenüber dem letzten Planungsstand ist die 
Einbeziehung des Flst. Nr. 1515 (Teilbereich), Gemarkung Eutingen im 
Gäu, aus naturschutzfachlichen Sicht ergänzend zu beurteilen. Dieses 
Grundstück ist im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche 
ausgewiesen. Mit der Einbeziehung des Teilstücks des Grundstücks 
Flst. Nr. 1515 ist ein nach dem Naturschutzrecht geschütztes Gebiet 
oder Objekt mit der gesamten geplanten Flächen nicht betroffen.  
 
Die naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsproblematik wurde 
auf Grund der geänderten Flächenaufteilung neu berechnet und ist im 
berichtigten Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotope und Nutzun-
gen in der Fassung vom 12.09.2017 fachlich nachvollziehbar abgehan-
delt.  
 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag vom 22.06.2016 wurde nicht 
geändert und kommt zum Ergebnis, dass bei Beachtung der unter Ab-
schnitt 4 genannten allgemein und besonderen Maßnahmen Verstöße 
gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften gemäß § 44 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz abgewendet werden 
können. Die dort genannten Maßnahmen werden in Ziffer 9 der pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen vom 14.12.2016 verwiesen.  
 
Durch die Planung sind keine direkten erheblichen Beeinträchtigungen 
von Schutzgütern nach NatSchG und BNatSchG zu erwarten.  

Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 1.3 
Landratsamt Freudenstadt, Gewerbeaufsichtsamt 
Stellungnahme vom 26.10.2017 

Lfd. Nr. 1.3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

 
Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Bedenken.  

 
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
 

Lfd. Nr. 1.4 
Landratsamt Freudenstadt, Untere Landwirtschaftsbehörde 
Stellungnahme vom 26.10.2017 

Lfd. Nr. 1.4 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Im Bebauungsplan in der Fassung vom 12.09.2017 wird das Flst. Nr. 
1515 (Teilbereich) entgegen dem Planentwurf zum Flächennutzungs-
plan, Stand 07.07.2017, einbezogen. Dieses Flurstück wird landwirt-
schaftlich genutzt. Jedoch werden keine landwirtschaftlichen Belange 
vorgebracht bzw. werden diese zurückgestellt (Nahversorgung im länd-
lichen Raum).  
Der Ausgleich über das Ökokonto wird ausdrücklich begrüßt.  

Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 

Lfd. Nr. 1.5 
Landratsamt Freudenstadt, Untere Wasser- und Bodenschutzbe-
hörde 
Stellungnahme vom 26.10.2017 

Lfd. Nr. 1.5 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Zum Bebauungsplan bestehen keine Bedenken, da die zu vertretenden 
Belange berücksichtigt wurden.  

Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 

Lfd. Nr. 1.6 
Landratsamt Freudenstadt, Vermessungsamt 
Stellungnahme vom 26.10.2017 

Lfd. Nr. 1.6 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Dem Bebauungsplan „Stuttgarter Straße“ (Planstand 12.09.2017) in 
Eutingen im Gäu liegt nicht die aktuelle Liegenschaftskarte zugrunde. 
 
Im Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes fehlt das 
Flurstück 90/3 (Weg nördlich der Stuttgarter Straße) und die Grenze 
zwischen den Flurstücken 1548, 1548/1 und 1555 verläuft abweichend.  
 
Ansonsten bestehen seitens des Vermessungsamtes keine Bedenken 
und Anregungen.  

Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird beachtet. Das Flst. Nr. 90/3 im Lageplan darge-
stellt. Die Grenzen der Flst. Nr. 1548, 1548/1 und 1555 werden ak-
tualisiert.  
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Lfd. Nr. 1.7 
Landratsamt Freudenstadt, Straßenbauamt 
Stellungnahme vom 26.10.2017 

Lfd. Nr. 1.7 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Dem Bebauungsplan kann unter der Voraussetzung zugestimmt wer-
den, dass für den Bau der Linksabbiegespur, einschließlich Querungs-
hilfe, eine nach den straßenrechtlichen Vorgaben erforderliche Verein-
barung mit dem Referat 45 beim Regierungspräsidium Karlsruhe abge-
schlossen wird.  

Abwägungsvorschlag:  
Der Ausbau der Linksabbiegespur und der Querungshilfe werden 
im Zuge der Erschließungsplanung mit dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Referat 45, abgestimmt. Die notwendige Vereinbarung 
wird in der Regel vom Regierungspräsidium zu gegebener Zeit 
vorbereitet.  
Für den Bebauungsplan ergibt sich kein Handlungsbedarf.  

Lfd. Nr. 1.8 
Landratsamt Freudenstadt,  
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt  
Stellungnahme vom 26.10.2017 

Lfd. Nr. 1.7 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Aus erschließungsbeitragsrechtlicher Sicht wäre es, wie bereits auch 
mit der Gemeinde besprochen, wichtig, dass die Trennung zwischen 
Gehweg und dem Verbindungsweg im Bereich des Sondergebiets auch 
deutlich dargestellt wird.  
Dies kann durch eine andere Farbgebung oder farbige Schraffur der 
Verkehrsfläche (ergänzend mit näherer Zweckbestimmung) erfolgen; es 
können auch Planzeichen über die Planzeichenverordnung hinaus er-
folgen, sofern sie in der Legende abschließend definiert sind.  

Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird beachtet.  
Die Trennung zwischen Gehweg und Verbindungsweg wird im La-
geplan noch klarer als bisher dargestellt, in dem die Fläche des 
Verbindungsweges schraffiert dargestellt wird. In der Legende 
wird diese Darstellung erläutert.  
 

Lfd. Nr. 2.3 
Stadtverwaltung Horb am Neckar, Straßenverkehrsbehörde 
Stellungnahme vom 20.10.2017 

Lfd. Nr. 2.3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Von Seiten der Straßenverkehrsbehörde werden keine weiteren Hin-
weise oder Anregungen vorgebracht. 

Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 4 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 2, 
Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen 
Stellungnahme vom 23.10.2017 

Lfd. Nr. 4 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Mit Schreiben vom 18.04.2017 beteiligten Sie uns als Träger öffentli-
cher Belange am oben genannten Verfahren. In unserer Funktion als 
höhere Raumordnungsbehörde nahmen wir bereits mit Schreiben vom 
22.05.2017 Stellung.  
Wie bereits damals festgestellt, ergeben sich keine raumordnerischen 
Konflikte, welche der Planung grundsätzlich entgegenstehen. Hinsicht-
lich der geplanten Verkaufsfläche von 1.400 m² wurde bereits Zustim-
mung geäußert. Wir regten des Weiteren eine Konkretisierung der 
Festsetzungen hinsichtlich des Lebensmittelmarktes an, welche in der 
vorliegenden Fassung umgesetzt wurden. Diese machen nun ausrei-
chend deutlich, dass es sich um einen Betrieb handelt und regeln das 
Sortiment differenziert. Wir bedanken uns für die Berücksichtigung der 
Hinweise.  
Unter Verweis auf die Stellungnahme des Regionalverbandes 
Nordschwarzwald vom 09.10.2017 bitten wir ebenfalls um eine Konkre-
tisierung der zulässigen Verkaufsfläche im Zusammenhang mit dem 
nun aufgenommenen „Handwerkerprivileg“.  

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Konkretisierung des „Handwerkerprivilegs“ durch eine Beschrän-
kung der Verkaufsfläche ist sinnvoll und allgemein üblich. Aus Sicht der 
Gemeindeverwaltung gibt es keine Gründe der Anregung nicht nachzu-
kommen.   
 
Die derzeitigen Nutzungen würden eine Beschränkung der Verkaufsflä-
che nicht erfordern. Allerdings könnte dies bei einer anderen Ausrich-
tung der Bestandsbetriebe oder der Neuansiedlung eines Betriebes auf 
den Freiflächen sinnvoll und erforderlich sein.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird beachtet. 
Ziffer 2.1 und 2.2 werden ergänzt. Das „Handwerkerprivileg“ gilt 
für eine Verkaufsfläche bis max. 200 m².   

Lfd. Nr. 5 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4, 
Straßenwesen und Verkehr 
Stellungnahme vom 18.10.2017 

Lfd. Nr. 5 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Das Regierungspräsidium hat keine Anregungen oder Bedenken vorzu-
tragen.  

Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 

Lfd. Nr. 6 
Polizeipräsidium Tuttlingen, Referat Verkehr 
Stellungnahme vom 25.10.2017 

Lfd. Nr. 6 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Davon ausgehend, dass die Schleppkurven im Bereich der Einmün-
dung der neuen Stichstraße „Stuttgarter Straße“ zum Einkaufsmarkt 
nachgewiesen sind, bestehen aus verkehrspolizeilicher Sicht keine Be-
denken gegen den geänderten Bebauungsplanentwurf.  

Stellungnahme der Verwaltung: 
Bei der Planung des Einmündungsbereichs wurden die Schleppkurven 
für LKW-Verkehre berücksichtigt.  
Abwägungsvorschlag: Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 7 
Regionalverband Nordschwarzwald 
Stellungnahme vom 09.10.2017 

Lfd. Nr. 7 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Wir haben bereits mehrfach Stellung zum Bebauungsplan „Stuttgarter 
Straße“ genommen (zuletzt mit Schreiben vom 22.07.2017) und dem 
Bau eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von 1.400 m² 
zugestimmt. Die aktuellen Änderungen betreffen insbesondere Klarstel-
lungen und Konkretisierungen in den Festsetzungen. So wird bei-
spielsweise klargestellt, dass es sich um einen Einzelhandelsbetrieb 
handelt. Darüber hinaus wird die Sortimentsaufteilung im Einzelhan-
delsbetrieb klarer strukturiert. Wir bedanken uns für die Berücksichti-
gung unserer Hinweise. 
 
Neu im vorliegenden Entwurf ist die Aufnahme des sog. „Handwerker-
privilegs“ in den benachbarten Dorf- und Mischgebieten. Aus unserer 
Sicht stehen dieser Aufnahme keine Belange entgegen, wir empfehlen 
jedoch die Konkretisierung auf eine bestimmte max. zulässige Ver-
kaufsfläche. Üblich sind max. 200 m² Verkaufsfläche.  

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Konkretisierung des „Handwerkerprivilegs“ durch eine Beschrän-
kung der Verkaufsfläche ist sinnvoll und allgemein üblich. Aus Sicht der 
Gemeindeverwaltung gibt es keine Gründe der Anregung nicht nachzu-
kommen.   
 
Die derzeitigen Nutzungen würden eine Beschränkung der Verkaufsflä-
che nicht erfordern. Allerdings könnte dies bei einer anderen Ausrich-
tung des Betriebes oder der Neuansiedlung eines Betriebes auf den 
Freiflächen sinnvoll und erforderlich sein.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird beachtet. 
Ziffer 2.1 und 2.2 werden ergänzt. Das „Handwerkerprivileg“ gilt 
für eine Verkaufsfläche bis max. 200 m².   

Lfd. Nr. 8 
Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar, Amt für Stadtplanung 
Stellungnahme vom 16.10.2017 

Lfd. Nr. 8 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe, der Regionalverband 
Nordschwarzwald und die Stadt Horb haben ihre Bedenken zurück ge-
stellt und der größeren Verkaufsfläche mit 1.400 m² zugestimmt. Diese 
Entscheidung wird unsererseits ausdrücklich bedauert. Die Vorgaben 
der Landes- und Regionalplanung werden aufgrund solcher Entwick-
lungen weiter ausgehöhlt und andere Gemeinden zur Nachahmung 
animiert.  
 
Die Stadt Rottenburg am Neckar hält an Ihrer Auffassung fest, dass für 
die Sicherstellung der Grundversorgung der Gemeinde Eutingen im 
Gäu auch eine Verkaufsfläche von 1.200 m² auskömmlich wäre.  

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeinde Eutingen im Gäu nimmt zur Kenntnis, dass die Stadt 
Rottenburg an ihrer Auffassung festhält, dass die Grundversorgung 
auch bei einer Verkaufsfläche von 1.200 m² gewährleistet wäre.  
 
Diese Stellungnahme steht jedoch nach Auffassung der Gemeinde Eu-
tingen im Gäu im Widerspruch zur vorhandenen Verkaufsfläche von 
2.800 m² im Kleinzentrum Ergenzingen.  
 
Die Vorgaben der Landesplanung werden eingehalten, weshalb auch 
der Regionalverband und die Raumordnungsbehörde der Verkaufsflä-
che von 1.400 m² zugestimmt haben.  
Abwägungsvorschlag: Die Anregung wird zurückgewiesen. Es 
verbleibt bei einer Verkaufsfläche von 1.400 m². 
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Lfd. Nr. 9.1 
Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Bauamt 
Stellungnahme vom 24.10.2017 

Lfd. Nr. 9.1 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

1. In der Begründung wird auf S. 6 unter der Überschrift „Neue 
Stichstraße zum Sondergebiet“ erläutert, dass diese Stichstraße 
der Erschließung des Sondergebiets dient. Dies ist nicht falsch, 
könnte jedoch den Schluss zulassen, dass die Stichstraße aus-
schließlich dem Sondergebiet dient. Dies ist jedoch nicht der 
Fall. Die Stichstraße mit Linksabbiegespur dient auch der Er-
schließung des Bauunternehmens. Die nicht vorhandene bzw. 
nicht ausreichende Erschließung war einer der Gründe weshalb 
die ohne Genehmigung errichteten Schüttgutboxen und der Ge-
räteunterstand bisher nicht genehmigt werden konnten. Die Be-
gründung sollte ergänzt werden.  

 
2. Die Reduzierung der Sichtdreiecke wirkt sich auf den Lageplan 

aus. Die geplante Wildhecken- und Sichtschutzpflanzungen im 
Bereich des Flst. Nr. 1523 können auf der ganzen Länge des 
Grundstücks realisiert werden. Diese Änderung im Bereich der 
Grünordnung wirkt sich positiv auf die Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung aus. Die Neuberechnung hat ergeben, dass die 
Abbuchung vom Ökokonto um 585 Punkte reduziert werden 
kann. Das Ergebnis der Neubilanzierung des Eingriffs und Aus-
gleichs im Umweltbericht wirkt sich auch auf die Begründung 
und die Planungsrechtlichen Festsetzungen aus, weshalb diese 
geändert werden mussten.     

Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1: 
Die Begründung wird auf S. 6 unter der Überschrift „Neue Stich-
straße zum Sondergebiet“ nach dem 1. Satz wie folgt ergänzt:  
„Außerdem soll mit der Stichstraße die Erschließung für den be-
stehenden Gewerbebetrieb insbesondere für LKW-Verkehre ver-
bessert und heutigen Anforderungen angepasst werden. Im 3. Satz 
werden die Worte „zum Sondergebiet“ gestrichen.“ 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 2: 
Kenntnisnahme 
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IV. Übersicht über die wesentlichen Änderungen nach der 2. Öffentlichen Auslegung: 
 

1. Abgrenzungsplan in der Fassung vom 12.12.2017 
• Aktualisierung des Katasters 

 
 

2. Lageplan-Entwurf in der Fassung vom 12.12.2017 
• Aktualisierung des Katasters 
• Änderung der Sichtfelder auf den Flst. Nr. 1544, 1542, 1523 und östlich der 

Stichstraße „Stuttgarter Straße“ 
• Die Darstellung der Ortsdurchfahrtsgrenze wird als sonstiges unverbindliches 

Planzeichen in die Legende aufgenommen.  
• Im Lageplan wird das Wort „nachrichtlich“ hinter den Begriff Ortsschild gesetzt 
• Verlängerung der Wildhecken- und Sichtschutzpflanzung auf dem Flst. Nr. 

1523 
• Erweiterung der Dorfgebietsfläche auf dem Flst. Nr. 1523 um 14 m² 
• Schraffierte Darstellung des Verbindungsweges zwischen der Stuttgarter 

Straße und dem Mörikeweg und Erläuterung in der Legende 
  
 

3. Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 15.11.2017 
• In Ziffer 4.4 der Planungsrechtlichen Festsetzungen werden die Worte „bzw. 

Belange“ gestrichen.  
• Bei Ziffer 3.2.1 (Ermittlung der Grundflächenzahl) und 3.3 (Festsetzung zur 

Zahl der Vollgeschosse) werden die Formulierungen geändert.  
• Festsetzung, dass Nebenanlagen innerhalb der Bauverbotszone der Geneh-

migung bedürfen, wird gestrichen 
• Aufnahme eines Hinweises, dass Nebenanlagen innerhalb der Bauverbotszo-

ne der Genehmigung bedürfen 
• Die Regelung zur Beschichtung der Dachflächen wird neu in Ziffer 10.4 auf-

genommen 
• Festsetzung einer landwirtschaftlichen Fläche  
• Neuaufnahme einer Regelung zur Ermittlung der Grundfläche in Ziffer 3.2.2 
• Festsetzung einer max. Verkaufsfläche im MI und MD  
• Änderung der Zuordnungsfestsetzung für den ökologischen Ausgleich auf-

grund der geänderten Eingriffsbilanzierung 
 
 
4. Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 15.11.2017 

• Die Regelung zur Beschichtung der Dachflächen wird herausgenommen. 
• Die Regelung, dass Stellplätze innerhalb des Stauraums zulässig sind (Ziffer 

5, letzter Satz) wird gestrichen. 
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5. Begründung in der Fassung vom 15.11.2017 

• In der Begründung wird dargelegt dass § 1 a Abs. 2 BauGB berücksichtigt ist 
• In der Begründung wird die Festsetzung unter Ziffer 6.3 erläutert; Es wird dar-

gelegt, weshalb die Grundstücke direkt an die festgesetzten Straßenverkehrs-
flächen anzubinden sind. 

• Erläuterung zur Festsetzung einer landwirtschaftlichen Nutzung auf Flst. Nr. 
1515  

• Erläuterung zur festgesetzten Gebäudegrundfläche und zur Einhaltung der in 
der BauNVO geregelten GRZ-Obergrenze 

• Ergänzung der Begründung unter Ziffer 7.3.1; Erläuterung zur Festsetzung, 
weshalb 200 m² Verkaufsfläche festgesetzt werden.  

• Ergänzung und Änderung der Erläuterung zur verkehrlichen Erschließung 
über die Stichstraße „Stuttgarter Straße“ 

• Korrektur der Flächenbilanz unter Ziffer 14 
• Berücksichtigung der neu berechneten Eingriffsbilanzierung 

 
6. Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotop- und Nutzungsstrukturen in der 

Fassung vom 15.11.2017 
• Neubilanzierung des Eingriffs und Ausgleichs aufgrund der Verlängerung der 

Wildhecken- und Sichtschutzpflanzung auf Flst. Nr. 1523 
 

7. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 
• Keine Änderungen  

 
8. Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 

16.06.2016 
• Keine Änderungen 

 
9. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des Gut-

achters vom 12.09.2016 
• Keine Änderungen 

 
10. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des Gut-

achters vom 20.02.2017 
• Keine Änderungen 

 
11. Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissio-

nen vom 06.07.2016 
• Keine Änderungen 

 
12. Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stel-

lungnahme des Gutachters vom 23.02.2017 
• Keine Änderungen 

 
13. Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnahmen 

im Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fassung vom 
18.08.2017 

• Keine Änderungen 
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V. Billigung der Planung, Beschluss über die erneute (3.) öffentliche Auslegung: 
 
Die in der Sitzungsvorlage unter Ziffer II und III formulierten Abwägungsvorschläge und 
Planänderungen sind in den Planunterlagen in der Fassung vom 12.12.2017 bereits berück-
sichtigt. Zur besseren Übersicht was in den Textteilen geändert wurde, sind die Änderungen 
oder Ergänzungen grau hinterlegt. In Ziffer IV. sind die Planänderungen kurz zusammenge-
fasst. 
 
Wird der Entwurf des Bebauungsplans nach der Öffentlichen Auslegung geändert oder er-
gänzt, ist er gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut auszulegen und die Behörden erneut zu be-
teiligen. Dabei kann bestimmt werden, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen 
abgegeben werden können. Die Dauer der Auslegung und die Frist zur Abgabe einer Stel-
lungnahme kann angemessen verkürzt werden. Als angemessen gilt eine Kürzung um 14 
Tage.  
 
Der Gemeinderat billigt für das weitere Verfahren und die 3. Öffentliche Auslegung folgende 
Planunterlagen:  

1. Abgrenzungsplan in der Fassung vom 12.12.2017 
2. Lageplan-Entwurf in der Fassung vom 12.12.2017 
3. Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 15.11.2017 
4. Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 15.11.2017 
5. Begründung in der Fassung vom 15.11.2017 
6. Umweltbericht in der Fassung vom 15.11.2017 
7. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 
8. Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 16.06.2016 
9. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des Gutachters 

vom 12.09.2016 
10. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des Gutachters 

vom 20.02.2017 
11. Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissionen vom 

06.07.2016 
12. Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stellungnahme 

des Gutachters vom 23.02.2017 
13. Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnahmen im 

Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fassung vom 
18.08.2017 
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VI. Beschluss: 
 

1. Über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Grundstücks-
eigentümer, der Träger öffentlicher Belange und der Behörden wird unter Ab-
wägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der entsprechend der unter Ziffer II und III formulierten Abwägungsvorschläge 
entschieden.  

 
2. Der Gemeinderat billigt für die 3. Öffentliche Auslegung und die Beteiligung der 

Behörden und Träger öffentlicher Belange folgende Planunterlagen:  
 

a) Abgrenzungsplan in der Fassung vom 12.12.2017 
b) Lageplan-Entwurf in der Fassung vom 12.12.2017 
c) Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 15.11.2017 
d) Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 15.11.2017 
e) Begründungen in der Fassung vom 15.11.2017 
f) Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotope und Nutzungen in der Fas-

sung vom 15.11.2017 
g) Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 
h) Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 

16.06.2016 
i) Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des 

Gutachters vom 12.09.2016 
j) Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des 

Gutachters vom 20.02.2017 
k) Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmis-

sionen vom 06.07.2016 mit Aktualisierung vom 30.08.2017 
l) Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stel-

lungnahme des Gutachters vom 23.02.2017 
m) Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnah-

men im Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fas-
sung vom 18.08.2017 

 
3. Die vom Gemeinderat gebilligten Planunterlagen werden gemäß § 4a Abs. 3 

BauGB öffentlich ausgelegt. Es wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu 
den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können. In der Be-
kanntmachung zur Auslegung wird darauf hingewiesen. Die Dauer der Ausle-
gung wird um 14 Tage verkürzt. Parallel zur Auslegung werden die betroffenen 
Behörden und Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt.  
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